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Unsere Aufgabe und unser Ziel ist:  

„Ihre Sicherheit“ im Brandschutz!“ 

Was beinhaltet unsere Aufgabe? 

Unter Brandschutz versteht man alle Maßnahmen, die der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandaus-
breitung) vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. 

Da der Brandschutz in viele Bereiche des täglichen Lebens eingreift, 
nehmen neben den direkten Brandschutzgesetzen oder Bauordnungen 
noch zahlreiche weitere Gesetze und Verordnungen ebenso Bezug auf 
den Brandschutz. Erwähnt sind beispielsweise elektrotechnische Ver-
ordnungen oder die DIBt-Richtlinie. Weitere Vorschriften wären: 

DIN 14677: 

Inspektionen von Feststellanlagen müssen alle drei Monate, Wartungen 
jährlich durchgeführt werden, sofern die DIN 14677 Grundlage des Zu-
lassungsbescheides der FSA ist. Umwelteinflüsse mit negativer Auswir-
kung auf die Betriebsbereitschaft verkürzen die Wartungsintervalle. Die 
Maßnahmen müssen aufgezeichnet werden. 

Gesetzliche Regelungen des Strafgesetzbuches: 

Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriften, Normen usw. kann 
der Betreiber einer nicht regelmäßig gewarteten Brandschutzanlage u. 
a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bzw. fahrlässiger Tötung her-
angezogen werden.   

Brandschutzeinrichtungen, wie z.B. Feststellanlagen werden von uns 
montiert, abgenommen und wir führen die vorgeschriebenen Wiederho-
lungsprüfungen durch. 

Wir beraten Sie in Fragen des baulichen Brandschutzes und helfen 
Ihnen bei der Planung für Brandschutzarbeiten nach DIN 4102.  



 

 

Unsere Leistungen für Sie 

Wir bieten Ihnen folgende Leistungen an: 

Planung, Beratung und Ausführung von baulichen Brandschutz nach 

DIN 4102 

Montage, Abnahme, Wartung und Wiederholungsprüfungen von 

• Feststellanlagen 

• RWA – Anlagen 

• Fluchtwegsicherungen 

• Brand- u. Rauchschutztüren 

• Automatische Türen und Tore 

• Rauchmelder 

• Baulicher Brandschutz 

• Brandschutzschulungen 

 

Wir sind für Sie tätig als  

• Externer Brand- und Explosionsschutzbeauftragter 

• Fachplanung und Bauleitung im Brandschutz 



 

 

Baulicher Brandschutz nach DIN 4102 
 
In modernen Gebäuden trifft man auf eine Vielzahl von Kabeln, die entwe-

der der Energieversorgung oder Datenübermittlung dienen. Diese Kabel 

tragen erheblich zum 

Brandentstehungsrisiko 

bei. 

Die gute Wärmeleitfähig-

keit der Kabelseelen be-

günstigt dann eine schnelle Brandweiterleitung 

entlang der Kabelwege in andere Gebäudebe-

reiche. Der vorbeugende bauliche Brandschutz hat das Ziel, die Auswir-

kungen von Schadenfeuer zu begrenzen. Jahr für Jahr verursachen Brän-

de erhebliche Schäden an Personen und Sachwerten. 

Unsere Firma führt die folgenden Brandschutzarbeiten auf dem Sek-

tor des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes aus: 

• S 90/120 - Abschottungen von Kabel- und Rohrdurchführungen in 

Brandabschnitten - Decken und Wände.  

• Feuerbeständige Brandmanschetten für brennbare Rohrleitungen 

durch Brandabschnitte.  

• Brandschutzverkleidungen von Elektroleitungen in den Ausführungen: 

Schutz vor der Brandlast der Kabel von I 30 bis I 120 sowie Funktions-

erhalt der Kabel im Brandfall von E 30 bis E 120.  

• Brandschutzvermörtelung von Fugen um Feuerschutzklappen.  

• Brandschutzverfüllungen von Dehnungsfugen.  

• Sondergebiete des vorbeugenden baulichen Brandschutzes.  

 

Sämtliche Brandschutzmaßnahmen werden mit zugelassenen Systemen 

und Materialien nach den gültigen DIN-Normen ausgeführt. Die verwende-

ten Materialien sind grundsätzlich asbestfrei, entsprechen dem neuesten 

Stand und sind umweltverträglich. 



 

 

Feststellanlagen für Brand- bzw. Rauchschutztüren 
 

 
 
Jeder Brand beginnt mit einer unbemerkten Rauchentwicklung und der 

lautlosen Ausbreitung giftiger Rauchgase, die für den Menschen tödlich 

sind. Binnen kürzester Zeit sind Flucht- und Rettungswege verraucht 

und nicht mehr begehbar. Um die Ausbreitung der tödlichen Rauchgase 

über das gesamte Gebäude zu verhindern, müssen Türöffnungen zwi-

schen Brandabschnitten geschlossen sein. Anders bei Rauch- und Feu-

erschutztüren, die mit einer Feststellanlage ausgestattet sind. Diese 

dürfen offenstehen, wenn das sichere Schließen der Tür im Anforde-

rungsfall garantiert ist.  

 

DIBt-Richtlinie für Feststellanlagen: 

Diese Richtlinie, die bei Einsatz einer Feststellanlage vollumfänglich zu 

beachten ist, fordert als Teil der bauaufsichtlichen Zulassung vom Be-

treiber eine regelmäßige Prüfung und Wartung durchführen zu lassen. 

Der Punkt 6 der Richtlinie geht grundsätzlich von einem jährlichen 

Rhythmus aus, sofern der Zulassungsbescheid der eingesetzten Geräte 

keine andere Frist vorschreibt. 

 



 

 

Abnahme der Feststellanlage 
 

Nach erfolgter Montage der Feststellanlage muss diese vor Inbetrieb-

nahme am Verwendungsort gem. der DIBt-Richtlinie abgenommen wer-

den. Die Abnahme ist vom Betreiber zu veranlassen. 

Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften des Herstellers der Aus-

löse- und/oder Feststellvorrichtung, von diesen autorisierten Fachkräf-

ten oder Fachkräften einer dafür benannten Prüfstelle durchgeführt 

werden.  

Die Personen, die für diese Arbeiten berechtigt worden sind, besitzen 

ein entsprechendes Zertifikat, mit dem sie sich ausweisen können.  

 

Monatliche / Quartalsmäßige Prüfung der Feststellanlage nach  
DIN 14677 
 

Die Prüfung muss mindestens folgenden Punkt umfassen: 

Das Zusammenwirken aller Geräte ist nachzuprüfen, wobei die Auslö-

sung sowohl durch Simulation, der dem Funktionsprinzip der Melder 

zugrundeliegenden Brandkenngröße erfolgen muss. 

 

Jährliche Wartung nach DIN 14677  
Diese Prüfungen und die Wartung dürfen nur von einem Fachmann oder 

einer dafür ausgebildeten Person ausgeführt werden. 

 

Unser Angebot für Sie: 

Planung, Konzipierung und Montage von Feststellanlagen der Her-

steller dormakaba, GEZE, Hekatron, GU und AssaAbloy. 

Erstabnahme, jährliche Prüfung und Wartung von Feststellanlagen 

nach den DIBt Richtlinien, der DIN 14677 und der DIN 14637. 



 

 

Rauch-Wärmeabzugsanlagen 

 

Zum Schutz von Menschenleben und Sachwerten sind RWA – Anlagen, 

sprich Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, ein bedeutender Bestandteil 

des vorbeugenden Brandschutzes geworden. Mit verantwortungsvoller 

Strategie bei der Planung kann eine maximale Schadensbegrenzung oder 

Schadensverhinderung durchgeführt werden. Je nach Gebäudeart sind 

die verschiedenen gesetzlichen Grundlagen, Vorschriften und Empfehlun-

gen zu berücksichtigen.  

Nur durch richtige Anwendung der für den Gebäudetyp zutreffenden 

Grundlage kann eine korrekte Angebotsaussage unter Berücksichtigung 

der richtigen Versicherungstabellen ausgearbeitet werden. 

RWA – Anlagen verhindern kein Feuer.  

Im Falle eines Brandes sind sie jedoch wirksame Mittel zur Schadensbe-

grenzung. 

In regelmäßigen Zeitabständen, nach Angaben des Herstellers, mindes-

tens jedoch jährlich, müssen RWA sowie ihre Betätigungs- und Steuerele-

mente, Öffnungsaggregate, Energiezuleitungen und ihr Zubehör auf Funk-

tionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft von einer Fachkraft geprüft, ge-

wartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden. Die Prüfungen sind in 

einem Betriebsbuch zu vermerken. 

Unser Angebot für Sie: 

Planung, Lieferung u. Montage sowie jährliche Prüfung und Wartung 

von RWA-Anlagen nach den geltenden Normen u. Richtlinien. 



 

 

Rauchwarnanlagen 

 

 

Anwendungen vom Reinraum bis zur rauen Industrieumgebung sind für 

uns genauso wenig ein Problem wie verdeckte „Meldermontagen“, Kul-

turgüterschutz oder architektonisch besonders wertvolle Projekte. 

Lange Betriebszeiten sowie optimierte Wartungszyklen für einen rei-

bungslosen Betrieb sind für uns selbstverständlich und haben uns in 

der Auswahl unserer Systeme unterstützt. 

Unser Angebot für Sie: 

Planung, Lieferung und Montage von Rauchwarnanlagen.  
Quartalsmäßige Instandhaltung und Prüfung der Rauchwarnanlage ge-
mäß DIN 14675 



 

 

Fluchtwegsicherungen 

Inbetriebnahme, Wartung, wiederkehrende Prüfung 

Einbau und Betrieb von elektrischen Verriegelungen von 

Türen in Rettungswegen unterliegen bauaufsichtlichen 

Regelungen, deren Einhaltung sowohl von Seiten des In-

stallateurs als auch seitens des Betreibers sicherzustellen 

ist. 

Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfung 

Vor der ersten Inbetriebnahme eines elektrischen Flucht-

türverriegelungssystems muss der ordnungsgemäße Ein-

bau aller Elemente und deren elektrischer Anschluss 

überprüft werden. Besondere Sorgfalt ist hierbei auf die 

Elemente zur Freischaltung der Verriegelung im Gefahrenfall zu 

verwenden. In der Regel sind der ordnungsgemäße Einbau und die 

Funktionsfähigkeit der elektrischen Fluchttürverriegelung durch einen 

Sachkundigen festzustellen. 

Darüber hinaus müssen Türen in Rettungswegen mit elektrischen 

Verriegelungen mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen 

geprüft werden. Der Sachkundige hat über die wiederkehrende Prüfung 

eine Bescheinigung auszustellen, die der Betreiber der Bauaufsichts-

behörde auf Verlangen vorzulegen hat.” 

Wartung 

Treten während des Betriebs oder bei einer der vorgeschriebenen 

Prüfungen Störungen auf, die nicht durch fehlerhafte Installation oder 

Montage verursacht wurden, so ist das betreffende Gerät unverzüglich 

außer Betrieb zu nehmen und zur Überprüfung an den Hersteller zu 

senden. 

Die Wartungsfreiheit der Geräte entbindet nicht von der Pflicht zu 

regelmäßig wiederkehrender Prüfung der Fluchttürverriegelung! 

Unser Angebot für Sie: 

Planung, Lieferung und Montage sowie Abnahme und jährliche Prüfung 

und Wartung von Fluchtwegsicherungen nach DIBt- Richtlinie. 



 

 

Prüfung und Wartung von  

Brand- und Rauchschutztüren 

 

Als Gebäudebetreiber sind Sie für die ordnungsgemäße Funktion der 

Brand- und Rauchschutztüren verantwortlich. 

Brand- und Rauchschutztüren müssen selbstständig schließen und ein 

Durchdringen von Feuer bzw. Rauch auf andere Brandabschnitte oder 

notwendige Rettungswege verhindern. 

Unser Angebot für Sie: 

Planung und Montage von Brand- u. Rauchschutztüren, vorgeschriebe-

ne Prüfungen und Wartungen an Brand- und Rauchschutztüren zum Er-

halt der Funktionalität und Sicherheit nach den Vorgaben der jeweiligen 

DIN-Normen und Richtlinien. 



 

 

Automatische Türantriebe 

 

Prüfung Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore nach BGR 232, ASR 1.7 

und DIN 18650 / EN 16005. 

Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore müssen vor der ersten Inbetrieb-

nahme und mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen auf ihren 

sicheren Zustand geprüft werden. 

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfah-

rung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der kraftbetätigten Fenster, 

Türen und Tore hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutz-

vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten 

Regeln der Technik (z.B.   BG-Regeln, DIN-Normen, VDE- Bestimmungen, 

technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum) so weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von 

kraftbetätigten Fenstern, Türen und Toren beurteilen kann. 

Die Durchführung der Prüfung ist zu dokumentieren. 

Unser Angebot für Sie: 

Planung, Lieferung, Montage, Abnahme sowie jährliche Sicherheitsprü-

fung und Wartung von Drehflügelantrieben und automatischen Tür und 

Toranlagen nach BGR 232, ASR 1.7 und DIN 18650 / EN 16005. 

 

 



 

 

Brand- und Rauchschutzklappen 

 

 

 

 

 

 

Lüftungsanlagen dürfen weder Feuer noch Rauch in andere Geschosse 

oder Brandabschnitte, in Treppenräume und Flure übertragen. Durchdrin-

gen Leitungen dieser Anlagen Wände oder Decken mit geforderter Feuer-

widerstandsdauer, sind Maßnahmen zum Brandschutz erforderlich. Dies 

kann der Einbau von Brand- oder Rauchschutzklappen sein. Im Brandfall 

sorgen sie für die Abschottung der Lüftungsleitungen und verhindern da-

mit die Übertragung von Feuer oder Rauch. 

Unser Angebot für Sie: 

Planung, Lieferung, Montage und Abnahme sowie jährliche Sicher-

heitsprüfung und Wartung von Brand- u. Rauchschutzklappen. 



 

 

RAUCHMELDER 

RAUCHWARNANLAGEN 

Rauchmelder sind Lebensretter 

 

Sicherer leben mit Rauch- und Brandmeldern 
Brandtote sind Rauchtote 

Jeden Monat verunglücken rund 40 Menschen tödlich durch Brände, die meisten 
davon in den eigenen vier Wänden. Die Mehrheit stirbt an einer Rauchvergiftung. 
Zwei Drittel aller Brandopfer werden nachts im Schlaf überrascht. 
 
 

Rauchmelderpflicht 
Die Kampagne "Rauchmelder retten Leben" ist seit dem Jahr 2000 für die Brand-
schutzaufklärung im privaten Wohnraum aktiv – mit der Unterstützung der Feuer-
wehren, Schornsteinfeger und Versicherungen bundesweit. So hat sich allmählich 
das Bewusstsein der Bevölkerung und damit auch der politischen Entscheider da-
hingehend geändert, Rauchmelder als wirkungsvolle Lebensretter wahrzunehmen. 
Heute haben bereits mehrere Bundesländer (NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, das 
Saarland, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt) eine Rauchmelderpflicht für private Wohnräume. 
 

Gesetzgebung 
Allen Gesetzestexten zur Rauchmelderpflicht liegt die Anwendungsnorm DIN 14676 
zu Grunde: 
 „In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Ret-
tungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarn-
melder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und 
betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.“  
Rauchmelder ist nicht gleich Rauchmelder. Man unterscheidet hier zwischen opti-
schen Rauchmeldern nach dem Streulichtprinzip, I-Melder und Wärmemeldern. Je 
nach Einsatzzweck muss der richtige Typ ausgewählt werden, damit im Brandfall 
eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist. 
 

BST-WANDELT GmbH ist der richtige Ansprechpartner für die fach-
männische Beratung, Planung, Montage und Prüfung von Rauchwarn-
meldern und Rauchwarnanlagen. 



 

 

Qualifikationen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Brandschutzschulung 

 Schulung zum Brandschutzhelfer 

Das Thema Brandschutz wird in den Betrieben und Unternehmen immer 

wichtiger.  

Feuer ist teuer denn brandbedingte Betriebsausfälle sind langwierig, 

sehr kostenintensiv und oft existenzbedrohend.  

Alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens können im Bereich des Brand-

schutzes geschult und für Gefahren sensibilisiert werden.  

So werden Brandgefahren frühzeitig (auch vorbeugend) erkannt und 

vermieden. 

Folgende Themen werden angesprochen und vertieft: 

• Vorbeugender Brandschutz 

• Verhalten im Brandfall 

• Brandschutzordnung 

• Brandschutztechnische Einrichtungen des Betriebs 

• Rettungswege 

Die Schulungen finden vor Ort in Ihrem Hause statt, so dass wir gezielt 

auf die Belange des Betriebes eingehen können. An- und Abfahrtskos-

ten Ihrer Mitarbeiter entfallen. 

 

Bei Fragen hierzu, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 



 

 

Referenzliste (Auszug) 

• Portigon AG (ehem. WestLB) Düsseldorf 

• BLB Düsseldorf 

• SPIE/TELBA AG 

• Stadt Herten Immobilienmanagement 

• Nordrheinische Ärzteversorgung - NAEV 

• Balletthaus Düsseldorf 

• Stadt Mülheim Immobilienmanagement 

• Stadt Dinslaken Immobilienmanagement 

• Immobilienmanagement Duisburg (IMD) 

• Ciel et Terre Düsseldorf  

• FGS Campus-Ebert 13 Bonn 

• Haus Regenbogen Wermelskirchen 

• Motel One Hamburg 

• Super 8 Hotel Oberhausen 

• Wohnbau Dinslaken 

• Stadt Solingen Immobilienmanagement 

• AWO Duisburg, Dinslaken, Voerde 

• Gelsenwasser AG 

• PROZENT GmbH Dinslaken 

• DRK Duisburg 

• EV Krankenhaus Gelsenkirchen 

• IVF Immobilienverwaltung Finanzierung GmbH 

• Outokumpu 

• Apoprojekt GmbH 

• TBS Solingen 

• Apleona RGM / Forum Duisburg 

• Buschmann Projektbau 

• Buschmann Krämer Projektbau 

• Heimstadt St. Barbara 

• Folkwang Universität 

• C&A 

• DSV Solution GmbH 


